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I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement in der Stadt Viern-
heim 

 
Mitteilung/Information 

Mit Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung am 20.9.2019 wurde die Verwaltung 
beauftragt einen Förderantrag für zwei zusätzliche Beschäftigte zu stellen. Die Antragstel-
lung erfolgte am 19.12.2019, der Zuwendungsbescheid datiert vom 10.8.2020 (siehe An-
lage). Bestandteil der Anlage ist auch ein Gesamtfinanzierungsplan. In diesem sind die 
dem Bescheid zugrundeliegenden Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben, die 
Höhe der Bundesmittel (Zuschuss) und dessen kassenmäßige Bereitstellung detailliert zu 
entnehmen. Dem Magistrat wurde der Zuwendungsbescheid mit Sitzung am 17.8.2020 zur 
Kenntnis gegeben. 

Die der Stadt Viernheim im Jahr 2021 entstehenden Ausgaben und Einnahmen sind Be-
standteil des von der Stadtverordneten-Versammlung am 10.2.2021 beschlossenen 
Haushaltsplanes für 2021 (siehe u.a. Vorbericht Seite V30). 

Es handelt sich um Vollzeitstellen der TVöD Entgeltgruppe 11. Beide waren im Spätsom-
mer 2020 (18.08.2020) projektbezogen befristet auf 3 Jahre und mit vorgesehenem Be-
setzungszeitpunkt 01.01.2021 in der Regionalpresse, in Fachzeitschriften, auf den Porta-
len interamt.de, greenjobs.de und bei der Agentur für Arbeit ausgeschrieben. Es gingen 95 
Bewerbungen ein (davon 48 Frauen). 

Die Vorstellungsgespräche fanden am 28. und 29.11.2020 statt. Hierzu waren 17 Bewer-
bende eingeladen, von denen tatsächlich 12 am Gespräch teilnahmen. Im üblichen Aus-
wahlgremium wurde die Auswahl gemeinsam getroffen, eine Reihenfolge hergestellt und 
der Behördenleitung zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Diese folgte der Empfehlung 
des Auswahlgremiums. Da es sich um befristete Stellen handelte, erfolgte – wie üblich -
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keine Vorlage an den Magistrat. Die ausgewählten beiden Personen begannen ihre Tätig-
keit wie vorgesehen am 01.01.2021. 

Die hessische Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der 
Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO - vom 2. April 2006, gültig bis 
31.12.2024) schreibt in ihrem § 5 „Stellenplan“ vor: 

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der 
nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Stellen von Beamten in 
Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind ge-
sondert aufzuführen. 

Wegen dieses § 5 Abs. 1 Satz 1 GemHVO waren die beiden zeitlich befristeten Stelle des 
Klimaschutzmanagements unter den o.g. Bedingungen daher nicht in den Stellenplan 
2021 der Stadt Viernheim aufzunehmen. 
 




